Landesverband 4

für sportliches Großkaliberschießen

in Nordrhein-Westfalen e.V. 

Merkblatt für die Beantragung von waffenrechtlichen Erlaubnissen
Stand: 10.12.2007
Zur Ausstellung von Bedürfnisbescheinigungen gem. § 14 Abs. 2 bis 4  WaffG -2002- werden folgende Unterlagen benötigt:

Vom Antragsteller:

 FORMCHECKBOX 

Antrag auf Ausstellung einer Verbandsbescheinigung durch den BDS (pro Waffe ein Antrag)
 FORMCHECKBOX 

Aufstellung über bereits vorhandene Sportwaffen, oder WBK- Kopie.

Falls keine Sportwaffen vorhanden sind bitte in Antrag eintragen: „Keine“.
 FORMCHECKBOX 

Nachweise (Urkunden, Ergebnislisten) von Meisterschaften, Pokalschießen, anerkannten Pokalschießen des BDS für die vorhandenen Waffen 
 (Nur bei Anträgen nach § 14.3)
 FORMCHECKBOX 

Nachweise - Kopie des Schießbuches/Schießkladde -  über die regelmäßige Ausübung des Schießsports in den  letzten 12 Monaten vor Antragstellung 
  (Keine Originale einreichen)
 FORMCHECKBOX 

Konkrete Bezeichnung der Disziplin nach BDS Sporthandbuch und Kennziffer - für welche die zu erwerbende Waffe benötigt wird.
 FORMCHECKBOX 

Datum des Eintritts in den LV 4 NRW:  __________________ (Tag, Monat, Jahr)
 FORMCHECKBOX 

Mitgliedsnummer des LV 4 NRW: __________________ (achtstellig)
 FORMCHECKBOX 

Adresse der zuständigen Polizeibehörde: PLZ:__________Ort:_______________________Straße:__________________________________________
 FORMCHECKBOX 

Ab der 3. KW oder dem 4. SL Gewehr ist die Angabe erforderlich, ob die weitere Waffe

a) für die Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt wird, 
oder
b) zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist.

 FORMCHECKBOX 

Bearbeitungsgebühr in bar, keinen Scheck, keine Überweisung (15,- € für jede beantragte Waffe)
 FORMCHECKBOX 

Aktueller Nachweis über einen eigenen Schießstand oder entsprechende Nutzungsmöglichkeiten bei angemieteten Schießständen 
 
 (Nicht älter als ein Jahr)
 FORMCHECKBOX 

Sachkundenachweis (Kopie der Waffensachkundeprüfung oder WBK- Kopie, keine Originale einreichen)
 FORMCHECKBOX 

Sicherheits- und Regeltest (nur bei Anträgen für IPSC- und Westernwaffen)

Ohne die Vorlage der entsprechenden Unterlagen können die Anträge nicht bearbeitet werden.
� vergl. hierzu die geltenden Waffenbefürwortungsrichtlinien


� regelmäßig gem. Rd. Erlass IM NW vom 19.11.2003 ist achtzehnmaliges Training pro Jahr oder ein einmaliges, intensives Training pro Monat     


� Mietvertrag oder Einzelbestätigung


� Bestätigung, dass die beantragte Waffe/Disziplin auf dem Stand geschossen werden kann, bzw. für welche Waffen/Kaliber der Stand zugelassen ist 





